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 F A R B E N T F E R N U N G 
B a u s e i t i g e  V o r a u s s e t z u n g e n  u n d  B e d i n g u n g e n 
Um einen reibungslosen und für Sie zufriedenstellenden Ablauf unserer 
Arbeiten zu gewährleisten, müssen bauseits vorhanden sein: 
• Wasser und Abwasseranschluss; 
• Strom (380V, 32 A träge C) 
(Sol lte bau seit s kein  ausr eich end er Stro man schl uss vorh and en sein , wird  für die 
Ges tellu ng eine s Stro mer zeu gers  9 KVA  pro Tag  EUR  85,o o Mie te und  pau scha l  
EUR  25,o o für Kraf tsto ffve rbra uch  bere chn et.) 

ausserdem 
• Stillegung aller elektrischen Leitungen am Gebäude 

(Beleuchtung, Reklame, Alarmanlagen etc.), 
• Verkehrssicherungmassnahme n (ggf. Absperrung mit Bauzaun) 
• Parkbucht für LKW/Tanks (ev. Einrichtung einer Halteverbotszone 

bei der zuständigen Polizeiwache beantragen). 
• Wertvolle Pflanzen, Büsche und Ziersträucher müssen vor Beginn 

der Arbeiten im gesamten Gerüstbereich entfernt werden. 
Für Schäden an der Bepflanzung wird keine Haftung übernommen. 

• Balkone müssen freigeräumt werden. 
Falls Gerüst und Einplanung nicht von uns sondern bauseitig gestellt 
werden, ist eine Absprache mit dem Gerüstbauer erforderlich. 
• Das Gerüst muss an den Seiten 50 cm überbaut und komplett vom Dach 

bis Fassadenfuss mit Plane abgehängt werden. Um ein Abspülen der 
aufgetragenen Beize und ein Überlaufen der Auffangwanne bei starken 
Regenfällen zu vermeiden, muss das Gerüst so gebaut werden, dass es 
oben mit der Plane geschlossen werden kann (Wetterschutzkonsole). 

Für Durchfeuchtungen infolge undichter Gebäudefugen, undichter 
Fenster/Türen (verwittert, marode) o.ä. wird keine Haftung übernommen. 
Falls nicht anders vereinbart, werden die Fensterflächen wegen der 
erforderlicher Schutzmassnahmen und Laibungen übermessen. 
W i c h t i g :   Trotz aller Sorgfalt bei den Schutzmassnahmen an Fenstern u.ä. 
kann es im Grenzbereich durch Abkleben bzw. Abnageln zu 
Lackbeschädigungen kommen. 
Hierfür können wir keine Haftung übernehmen. 
Die von den verwendeten Abbeizmitteln ausgehende, kurzzeitige 
Geruchsbelästigung stellt keine Gesundheitsgefährdung dar. 
Trotzdem sollten im Arbeitsbereich Fenster und Türen geschlossen 
gehalten werden. 
Die Schutzfolie  darf auf keinen Fall  durchgeschnitten, aufgerissen oder 
entfernt werden ! Für daraus entstehende Schäden wird von uns keine 
Haftung übernommen. 
Vor Neuanstrich der abgebeizten Flächen ist Trocknungszeit von mind. 
2 Wochen und fluatieren (neutralisieren) derselben unbedingt zu 
empfehlen. 
S E H R  W I C H T I G :   Während unserer Tätigkeit dürfen keine anderen Gewerke 
an der Fassade arbeiten ! 

Die bauseitigen Bedingungen sind fester Bestandteil des Vertrags. 
Bei Auftragserteilung bitte die bauseitigen Bedingungen abzeichnen. 
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